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(4) Der Leiter ist verantwortlich für die Preiskontrolle 
bei volkswirtschaftlich wichtigen Investitionsvorhaben mit 
dem Ziel, die Investitionsaufwendungen zu senken und die 
Effektivität der Investitionen zu erhöhen.

(5) Der Leiter ist auf der Grundlage der Beschlüsse des 
Ministerrates berechtigt, zur Durchsetzung der staatlichen 
Ordnung von den zuständigen Leitern der staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organe, Kombinate und Betriebe die 
Korrektur rechtswidriger Entscheidungen auf dem Gebiet der 
Kosten und Preise zu verlangen. Er hat das Recht, gegenüber 
den Leitern der wirtschaftsleitenden Organe, Kombinate und 
Betriebe Auflagen zur Herstellung des gesetzlichen Zustandes 
zu erteilen.

(6) Der Leiter ist berechtigt, die Abführung von Mehr
erlösen festzulegen.

§7
(1) Der Leiter sichert auf der Grundlage der Beschlüsse 

des Ministerrates die Mitarbeit in den Organen des RGW 
sowie die Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Komitee für 
Preise der UdSSR und den Preisämtem der anderen Mit
gliedsländer des RGW zur Entwicklung der sozialistischen 
ökonomischen Integration auf dem Gebiet der Inlandspreisbil
dung.

(2) Der Leiter gewährleistet auf der Grundlage von Ver
einbarungen den Erfahrungsaustausch mit dem Staatlichen 
Komitee für Preise der UdSSR und den Preisämtern der ande
ren Mitgliedsländer des RGW und organisiert die Nutzung 
der dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen.

(3) Der Leiter sichert die Teilnahme der DDR an der 
internationalen Zusammenarbeit mit der UdSSR und den an
deren Mitgliedsländern des RGW bei der ökonomischen For
schung auf dem Gebiet der Inlandspreisbildung.

(4) Der Leiter gewährleistet die Mitwirkung bei der Ent
scheidungsvorbereitung für wichtige Objekte der sozialisti
schen ökonomischen Integration.

§ 8
(1) Der Leiter ist verantwortlich für die Leitung und Pla

nung der ökonomischen Forschung auf dem Gebiet der Preise. 
Ihm ist das Forschungsinstitut des Amtes für Preise unter
stellt. Er bestimmt die durch das Forschungsinstitut wahr
zunehmenden Aufgaben.

(2) Bei der ökonomischen Forschung sichert der Leiter 
die Zusammenarbeit mit den für die wirtschaftswissenschaft
liche Forschung verantwortlichen wissenschaftlichen Räten 
und Forschungseinrichtungen sowie die Information und Do
kumentation auf dem Gebiet der Preise.

§9
In Durchführung der Aufgaben des Amtes für Preise ist der 

Leiter berechtigt, von Staatsorganen, staatlichen Einrich
tungen, wirtschaftsleitenden Organen, Kombinaten und Be
trieben zur Ausarbeitung der Grundsätze der staatlichen 
Preispolitik, zur Bildung und' Planung der Industrie- und 
Verbraucherpreise sowie über die Einhaltung der Staatsdiszi
plin auf dem Gebiet der Preise Stellungnahmen und Unter
lagen anzufordem und Auskünfte einzuholen. Zu grundsätz
lichen Fragen erfolgt die Anforderung in Abstimmung mit 
dem Leiter des zuständigen zentralen Staatsorgans.

§10
(1) Der Leiter ist verantwortlich für die rationelle Gestal

tung der Leitung und Organisation in seinem Verantwor
tungsbereich und für die ständige Vervollkommnung der Ar
beit auf diesem Gebiet. Er sichert dabei die Auswertung der 
Erfahrungen der UdSSR und die Anwendung der Erkennt
nisse der Leitungswissenschaft.

(2) Der ■ Leiter ist verantwortlich für die Anleitung und 
Kontrolle der Leiter und fordert regelmäßig von ihnen Re
chenschaft. Er ist gegenüber den Leitern und Mitarbeitern im 
Amt für Preise sowie gegenüber dem Direktor des For
schungsinstituts des Amtes für Preise weisungsberechtigt.

(3) Der -Leiter ist für eine der führenden Rolle der Ar
beiterklasse entsprechende Auswahl, Entwicklung, Erziehung, 
Qualifizierung und Weiterbildung sowie den Einsatz der Ka
der des Amtes für Preise und der Leitungskader des For
schungsinstituts des Amtes für Preise entsprechend den No
menklaturen sowie für die Bildung der Kaderreserve verant
wortlich. Er gewährleistet die zielstrebige Entwicklung und 
Förderung der Frauen und deren Einsatz in leitende Funk
tionen. Der Leiter nimmt entsprechend der Kademomenkla- 
tur die Berufung und Abberufung leitender Kader vor. Er ist 
Disziplinarvorgesetzter der ihm unterstellten Leiter und Mit
arbeiter. Er unterstützt die Minister und die örtlichen Räte 
bei der Ausbildung und Qualifizierung der auf dem Gebiet 
der Preise in den Ministerien, wirtschaftsleitenden Organen, 
Kombinaten, Betrieben und örtlichen Staatsorganen arbeiten
den Kader.

(4) Das beratende Organ des Leiters ist das Kollegium. 
Es unterstützt den Leiter durch Beratung, insbesondere von 
Grundfragen der Durchsetzung der staatlichen Preispolitik, 
der Bildung und Planung der Industrie- und Verbraucher
preise, der Kontrolle der Einhaltung der Staatsdisziplin auf 
dem Gebiet der Preise, der Analyse der Wirksamkeit plan
mäßiger Industriepreisänderungen, Entwürfen von Beschluß
vorlagen für den Ministerrat sowie Entwürfen von Rechts
vorschriften. Aufgaben und Arbeitsweise des Kollegiums legt 
der Leiter fest.

(5) Bei der Entscheidungsvorbereitung auf dem Gebiet der 
Bildung der Verbraucherpreise wird der Leiter durch den 
zentralen Preisbeirat als Beratungsgremium unterstützt.

(6) Der Staatssekretär hat im Falle der Verhinderung des 
Leiters die Befugnisse und Pflichten des Leiters wahrzu
nehmen.

§11
(1) Das Amt für Preise ist zur Lösung seiner Aufgaben in 

Abteilungen, Außenstellen und in die Zentrale Staatliche 
Preiskontrolle für Investitionen gegliedert. Die Grobstruktur 
und der Stellenplan des Amtes für Preise werden vom Mini
sterrat bestätigt.

(2) Der Leiter legt die Verantwortung seiner Stellvertre
ter, des Leiters der Zentralen Staatlichen Preiskontrolle für 
Investitionen, die Aufgaben der Abteilungen und Außenstel
len, die Art und Weise ihres Zusammenwirkens sowie die 
Verantwortung ihrer Leiter und Mitarbeiter in der Arbeits
ordnung des Amtes für Preise sowie in Funktionsplänen fest.

§12
(1) Das Amt für Preise ist juristische Person und Haushalts

organisation. Es hat seinen Sitz in Berlin, der Hauptstadt der 
DDR.

(2) Das Amt für Preise wird im Rechtsverkehr durch den 
Leiter vertreten. Der Staatssekretär, die Stellvertreter des 
Leiters des Amtes für Preise, der Leiter der Zentralen Staat
lichen Preiskontrolle für Investitionen und die Leiter der 
Abteilungen und Außenstellen sind berechtigt, das Amt für 
Preise im Rahmen ihres Aufgabenbereichs zu vertreten.

(3) Mitarbeiter des Amtes für Preise oder andere Personen 
können im Rahmen der ihnen vom Leiter schriftlich erteil
ten Vollmacht das Amt für Preise vertreten.

§13
(1) Dieses Statut tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 6. Dezember 1967 

über das Statut des Amtes für Preise beim Ministerrat 
(GBl. II 1968 Nr. 3 S. 17) außer Kraft

Berlin, den 19. Februar 1976

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S i n d e r m a n n
Vorsitzender


